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Reit- und Fahrclub Moorlage e.V. 
DATENSCHUTZVERORDNUNG 

1. Allgemeine Grundsätze 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Reit- und Fahrclub Moor-
lage e.V. nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des gültigen 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).  

Mit dem Beitritt eines Mitglieds zum Verein erfolgt eine datenschutzrechtliche Unterrichtung des Mitglieds. Der 
Verein darf beim Vereinseintritt alle Daten erheben (Aufnahmeantrag bzw. Beitrittserklärung), die zur Verfol-
gung der Vereinsziele und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind. 

Für die Nutzung von personenbezogenen Daten sowie auch von Fotos im Rahmen der Pressearbeit in den 
Print- und Online-Medien (Vereinshomepage, Social Media Plattform des Vereins) wird bei Bedarf eine sepa-
rate Einwilligung eingeholt. 

2. Beitritt zum Verein 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende personenbezogene Daten auf: 
• Vor- und Zuname 
• Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 
• Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail) 
• Geburtsdatum, Geschlecht 
• Bankverbindung 
Jedem Vereinsmitglied wird zudem eine vereinseigene Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezoge-
nen Daten werden in einem vereinseigenen EDV-System gespeichert, welches durch technische und organi-
satorische Maßnahmen vor einem unberechtigten Zugriff Dritter geschützt ist. Sonstige Informationen und 
Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein intern nur erhoben und verarbeitet, wenn sie zur 
Erfüllung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person 
ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

3. Austritt aus dem Verein 
Beim Austritt von Mitgliedern werden alle gespeicherten Daten archiviert. Die archivierten Daten werden eben-
falls durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
Die archivierten Daten dürfen ebenfalls nur zu vereins- bzw. verbandsinternen Zwecken verwendet werden. 
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung des Vereins betreffen, wer-
den gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Kalenderjahre ab der Wirksamkeit des Austritts 
durch den Verein aufbewahrt. Danach werden diese Daten gelöscht. 

4. Zwecke zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet. Fer-
ner werden die Daten zur Teilnahme an Turnieren o.ä. Veranstaltungen weitergeleitet. Darüber hinaus können 
Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen, einschließlich der Berichterstattung hierüber in Print-
medien, auf der Vereinshomepage, in sozialen Medien sowie auf Seiten von Verbänden, veröffentlicht bzw 
übermittelt werden. 

5. Rechtsgrundlagen 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfül-
lung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in 
erster Linie um das Mitgliedschafts-verhältnis im Verein und um die Teilnahme am Spielbetrieb der Fachver-
bände. Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages 
erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 
DSGVO. Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überre-
gionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtser-
stattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich 
von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des 
Vereins veröffentlicht. 

6. Übermittlung von Daten bei der Mitgliedermeldung 
Als Mitglied des Kreisverbandes Aurich e.V. ist der Verein verpflichtet, seine aktiven Mitglieder an den über-
geordneten Kreisverband jeweils mit Stichtag 01.01. des Kalenderjahres zu melden. Übermittelt werden dabei 
personenbezogene Daten nach dem Meldestandard des Kreisverbandes. 

Dies sind, insbesondere bei aktiven Mitgliedern, folgende Daten: 
• Vor- und Nachname, Anschrift, Geburtsdatum 
• Ehrungsdaten (bisher erhaltene Ehrungen des Verbandes) 
• Qualifikationen (z.B. Prüfungen) 
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• Datum Beitritt zur aktiven Mitgliedschaft 
Bei aktiven Mitgliedern mit besonderen Aufgaben bzw. Funktionen laut Vereinssatzung (Vorstandsmitglieder, 
Ausschussmitglieder), wird die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie der Bezeich-
nung ihrer Funktion im Verein übermittelt. Fördernde Mitglieder sowie Ehrenmitglieder werden nur statistisch, 
also ohne namentliche Meldung übermittelt. Der Verein erklärt ausdrücklich bei Abgabe einer Mitgliedermel-
dung an den übergeordneten Kreisverband, dass die Daten ausschließlich für verbandsinterne Zwecke ver-
wendet werden dürfen; eine Überlassung an Dritte ist untersagt bzw. bedarf der schriftlichen Einwilligung der 
Mitglieder des Vereins. Die Übermittlung der Mitgliedermeldung erfolgt in einem datentechnisch verschlüssel-
ten Verfahren.  

7. Sonstige Übermittlung von Daten an Dachverbände 
Als Mitglied des Kreisverbandes Aurich e.V. kann der Verein, zur Erfüllung seiner Aufgaben, personenbezo-
gene Daten bei folgenden Anlässen an den Kreisverband übermitteln:  
Beantragung von Ehrungen nach der Ehrungsordnung des Kreisverbandes oder weiterer Dachorganisationen: 

• Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, Ehrungshistorie 
Anmeldung zu Lehrgängen des Kreisverbandes oder weiterer Dachorganisationen: 

• Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum 
Anmeldung zu Fachtagungen und Veranstaltungen des Kreisverbandes oder weiterer Dachorganisationen:  

• Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum 

Die Übermittlung der Mitgliedermeldung erfolgt in einem datentechnisch verschlüsselten Verfahren. 

8. Pressearbeit 
Der Verein informiert z.B. die Tagespresse über Prüfungsergebnisse und besondere Ereignisse. Solche Infor-
mationen können überdies auf der Internetseite oder sozialen Medien des Vereins veröffentlicht werden. Das 
einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im 
Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. 
Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt.  

9. Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder 
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung und die Ergeb-
nisse von Prüfungen, Ehrungen sowie Feierlichkeiten des Vereins öffentlich bekannt. Dabei können perso-
nenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vor-
stand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleibt in Bezug auf das 
widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung.  

Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im Ver-
ein nach Satzung und/oder Geschäftsordnung eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der 
Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner sat-
zungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, 
dass die Mitgliederdaten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.  

10. Dauer und Kriterien für die Speicherung  
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung der Mit-
gliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre 
vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird 
die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Verein-
schronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, be-
sondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung 
liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereig-
nissen und Erfolgen zugrunde. Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) 
werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 

11. Rechte der betroffenen Personen 

• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 

• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 

• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 

• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 

• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 

• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 

• das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.  

12. Quelle 
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben.  


